
U-2217der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen· 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
B UND E S M I NISTE R I U M 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 010~1/25-Pr.5/81 

Gegenstand: Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR. 
Ing. Murer und Genossen, Nr. 
1047/J, vom 10. März 1981, be
treffend Verordnung gemäß § 48 
Forstgesetz 1975. 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

WIEN, 1981-04-22 

996 lAB 

1981 -04- 23 
zu -10'l'f IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Ing. Murer und Genossen, Nr. 10~7/J, 
betreffend Verordnung gemäß § 48 Forstgesetz 1975, beehre ich 
mich wie folgt zu beantworten: 

Für den Verordnungsinhalt gibt es keine internationalen verfüg
baren Muster und Vorbilder. Mangels geeigneter Vergleichsmög

lichkeiten und der Sensibilität der Materie sind umfangreiche 
wissenschaftliche Untersuchungen bzw. umfangreiche Literatur
studien erforderlich. 
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Im Laufe der Arbeiten an der Verordnung gab es diverse neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Schadwerte, 
Meßverfahren etc., die eingearbeitet und beraten werden müsseno 

Für die notwendige Aktualität der Verordnung war daher eine 
mehrfache Überarbeitung des Entwurfes notwendig. 

Da der Inhalt der Verordnung mit mehreren Ressorts akkordiert 

werden muß, kann ein Zeitpunkt für ihre Erlassung gegenwärtig 

noch nicht genannt werden. 

Der Bu 

996/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




